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In Berlin machte sich in der Nachkriegszeit das Fehlen einer Zahnärztekammer auch in der Frage der Altersversorgung deutlich bemerkbar. Krieg und Nachkriegszeit hatten nicht selten zum Verlust aller zur Vorsorge geschaffenen Vermögenswerte geführt. Sehr bald wurde die Frage der Alterssicherung zu einem der wichtigsten berufspolitischen Themen in der Ber​liner Zahnärzteschaft. Nach seiner Gründung im Jahr 1950 wurde innerhalb des Verbandes der Zahn​ärzte von Berlin (VdZvB) ein Ausschuß für Altersversorgung gebildet,
 der zunächst erwog, die Altersversorgung der Berliner Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV) zu über​tragen, was sich aber sehr bald als nicht durchführbar herausstellen sollte, da neben der feh​lenden rechtli​chen Grundlage die KZV, ihrer Aufgabe entsprechend, nicht alle Berliner Zahn​ärzte erfasste. 

1954 fasste K. Strache in den „Zahnärztlichen Mitteilungen“ die Anforderungen an ein Ver​sorgungswerk auf dem Hintergrund der schwierigen wirtschaftlichen und politischen Verhält​nisse sowie der ungünstigen Altersstruktur der Berliner Zahnärzte wie folgt zusammen:

a) 
Eine Versorgung müsste auf gesetzlicher Basis beruhen, weil auch nur dann ein Rechtsan​spruch bestehe.

b) 
Es müsste unbedingt die Pflichtteilnahme aller Berufsangehörigen vorgesehen werden.

Das Berliner Kammergesetz vom 18. Dezember 1961 sah gemäß § 4 Abs. 2 die Möglichkeit vor, ein Versorgungswerk mit einer Pflichtmitgliedschaft zu errichten. Nach der Konstituie​rung der Zahnärztekammer am 6. Dezember 1962 wurden der Delegiertenversammlung Vor​schläge für eine Alters- und Hinterbliebenenversorgung unterbreitet. In drei außerordentlichen Delegier​tenver​sammlungen am 12. und 26. Februar sowie am 29. April 1964 wurde der Satzungsent​wurf des Versorgungswer​kes ausführlich diskutiert. Entspre​chend dem Beschluß der Dele​giertenver​sammlung vom 29. April 1964 wurde die Altersrente mit Kapitalwahl, Beitrags​rückgewähr, Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenenrente der Aufsichtsbehörde zur Prüfung überge​ben.
 

Es sollte dann noch bis zum 1. Juli 1965 dauern, bis in der sechsten außerordentlichen Delegiertenver​sammlung mit 32 Stimmen bei zwei Gegenstimmen die Satzung des Versor​gungswerkes der Zahnärztekammer Berlin angenommen und am 16. September 1965 von der Auf​sichtsbehörde geneh​migt wurde. Unter der Leitung von Dr. Horst Wenzel, der für die nächsten 21 Jahre das Amt des Vorsitzenden des Berliner Versorgungswerkes bekleiden sollte, nahm das Versorgungswerk am 1. Oktober 1965 seine Arbeit auf.

Wenig später (am 27.7.1966) traten auch die Zahnärzte des Landes Bremen, die bis da​hin neben den Zahnärzten Schleswig-Holsteins noch nicht über ein eigenes Versorgungswerk verfügten, dem Berli​ner Versorgungswerk bei. Das brachte den Vorteil, daß sich mit der größeren Mitgliederzahl auch die Beitragszuflüsse entscheidend erhöhten.

Vier Jahre später, am 1. April 1970, konnte die Mitgliederzahl des Versorgungswerkes durch den Beitritt der Berliner Tierärzte erneut erhöht werden. Im Gegensatz zu den Zahn​ärzten geschah deren Teilnahme am Versorgungswerk auf freiwilliger Basis. Eine in Aussicht ge​nommene Beteiligung der Zahnärzte aus Schleswig-Holstein am Versorgungswerk Berlin wurde nicht realisiert.

Die wirtschaftliche Entwicklung des Versorgungswerkes ermöglichte 1973 die Herabset​zung des Rentenalters vom 68. auf das 67. Lebensjahr. Für die ab dem 1. Juli 1971 neu in das Versorgungswerk eingetretenen Mitglieder wurde der Beginn der Rentenzahlung auf das 65. Lebensjahr festgesetzt. Gleichzeitig erhielten alle anderen Mitglieder die Möglichkeit, durch freiwillige Zuzahlungen ebenfalls ab dem 65. Lebensjahr ihre Rente zu beziehen. Im Jahr 1973 wurde die Dynamisierung der Beiträge und Leistungen eingeführt, wonach sich die Beiträge um den gleichen Prozentsatz wie der jeweilige Höchstbeitrag zur Angestellten​versi​cherung erhöhen.
 Während das Versorgungswerk bei seiner Gründung zunächst nur eine Sockelversor​gung von monatlich DM 400.– für die Alters- und Berufsunfähigkeitsrente aus​zahlte, konnte es im Verlauf der folgenden 25 Jahre seine Leistungen allmählich zu einer Vollversor​gung ausbauen.

Mit dem Fall der Mauer am 9. November 1989 und mit der Übernahme der Währungs-, Wirt​schafts- und Sozialunion durch die DDR zum 1. Juli 1990 sowie schließlich mit dem Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes am 3. Oktober 1990 ergab sich schlagartig ein weiterer, die Einrichtung stabilisierender Mitgliederzuwachs des Versor​gungswerkes der Zahnärzte in Berlin. 

Zusammenfassend ist zu konstatieren, daß es mit dieser berufsständischen Einrichtung schließlich auch in Berlin gelang, allen Mitgliedern des Versorgungswerkes der Zahnärzte​kammer Berlin einen auf versicherungsmathematischer Grundlage beruhenden Versorgungs​anspruch zu gewährleisten. Mit der Schaffung eines leistungsfähigen Versorgungswerkes konnte einer Überalterung des Berufsstandes vorgebeugt werden, und neben einer Verbesse​rung der Altersstruktur wurde es auch möglich, arbeitsmarktpolitische Funktionen zu erfüllen.
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